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Urheberrecht Datenschutz KI-Verordnung Gute Wissenschaftliche 
Praxis, Prüfungsrecht

Training von KI-Modellen 
mit urheberrechtlich 

geschützten Materialien


Prompten/Inferenz mit 
Fremdmaterialien


Lizenzieren von Output, 
Fremdcontent im Output

Training von KI-Modellen 
mit personenbezogenen 

Daten


Grenzen der 
Betroffenenrechte wie 

Auskunft, Löschung, 
Berichtigung


Integrität und Vertraulichkeit 
in der Inferenz

Risikoregulierung, Verbotene 
Praktiken, Bestimmungen zu 

Hochrisiko-Praktiken


KI-Kompetenz, abhängig 
nach Risikoeinordnung


Transparenzpflichten von 
bestimmtem KI-Output, der 

veröffentlicht wird

Mindestens Transparenz 
über den Einsatz von KI


Konflikt mit Erfordernis der 
eigenständigen Leistung


Abhängig von jeweiligen 
Prüfungsordnungen oder 

Verlagsbestimmungen



Gute Wissenschaftliche Praxis



https://zenodo.org/records/17349995 

https://zenodo.org/records/17349995


KI und Gute Wissenschaftliche Praxis
Fragestellungen vgl. Ombudsgremium

• Wissenschaftliche Eigenständigkeit: KI als „Autorin“?

• KI-Einsatz zur Analyse von Daten oder Materialien im Methodenteil ansprechen? 

Allgemeiner Hinweis bei „KI zur Inspiration“?

• Was bedeutet Transparenz? Kein einheitlicher Maßstab, zumal fachspezifisch. Der 

Minimalkonsens ist wohl, welche Anwendung genutzt wurde und wofür

• Komplette Chat-Verläufe und Prompts als Supplement hinterlegen? Umstritten!

• Zitiervorschläge vgl.: APA, MLA und Chicago Style

https://zenodo.org/records/17349995


KI und Gute Wissenschaftliche Praxis
Fragestellungen vgl. Ombudsgremium

• Für die Erstellung von Grafiken und Bildern bei anderen wissenschaftlichen Formaten 
wie z.B. Vorträgen und Posterpräsentationen spricht nichts gegen den Einsatz 
generativer KI. Journals machen hier oft restriktivere Vorgaben.


• Bei Peer Review wird der Einsatz als nicht zulässig angesehen:„Diese lenkenden 
Aufgaben sollten nicht an eine KI ausgelagert werden.“ (Ombudsgremium, S. 7)


• Beispiel im Kontext Plagiat: Es werden Begrifflichkeiten verwendet, bei der eine 
fehlende Benennung der Ideengeberin des Begriffs einen Verstoß gegen die gute 
wissenschaftliche Praxis darstellen kann.

https://zenodo.org/records/17349995
https://zenodo.org/records/17349995


Ombudsgremium, KI-FAQ, S. 2

https://zenodo.org/records/17349995


Dokumentation des KI-Einsatzes

https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/online-lehre/LUH_Handreichung_Dokumentation_KI-Einsatz.pdf


Dokumentation des KI-Einsatzes

https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/online-lehre/LUH_Handreichung_Dokumentation_KI-Einsatz.pdf
https://www.uni-hannover.de/fileadmin/luh/content/online-lehre/LUH_Handreichung_Dokumentation_KI-Einsatz.pdf


„Der Urheber verpflichtet sich insbesondere, das jeweilige Werk in 
der dem Verlag abgelieferten Fassung nicht in Gänze oder in Teilen 
durch eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Anwendung zu 
erstellen oder verarbeiten zu lassen (z.B. durch Bearbeitungen, 
Übersetzungen und Zusammenfassungen).“

Beispiel aus Klausel des Beck-Verlags für beck.online, vgl. Verfassungsblog

https://verfassungsblog.de/warum-ich-den-ki-vertragserganzungen-des-beck-verlags-nicht-zustimme/


Michael Grünberger, Verfassungsblog vom 17. September 2025

„Indem der Verlag seinen Autor:innen vertraglich – und damit 
sanktionsbewehrt – vorschreiben möchte, wie diese in Zeiten 
generativer KI zu arbeiten haben, maßt er sich eine Kompetenz an, 
die weder er noch ein anderer Verlag hat. Darüber zu entscheiden, 
ist die ureigenste Aufgabe der Wissenschaft.“

https://verfassungsblog.de/warum-ich-den-ki-vertragserganzungen-des-beck-verlags-nicht-zustimme/


KI-Inferenz, Urheberrecht und 
(angebliche) Verbote



Beispiel: Das (lokale) RAG 
Ich befrage den Bestand, die Forschungsdaten 

oder die Aufsatz-Sammlung (Korpora)









https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__44b.html


Lokal → Datensouveränität



Denkbare urheberrechtliche Erlaubnisse
Für die Inferenz-/RAG-Konstellationen

§ 44b §§ 60f, 60e § 60c § 44a KI-Lizenz (z.B. VG 
WORT)

Kein 
Urheberrecht? OA-Lizenz

Informationsgewinnung 
zu Muster, Trends, 
Korrelationen etc. 

Offene Frage: Ist jede 
KI-gestützte Analyse 

automatisch 
Informationsgewinnung 

im Sinne von TDM? 
Erstellung der Vektor-

Datenbank und 
allgemein die 

Generalisierung von 
Inhalten aber als TDM 

denkbar

Ermöglicht Bibliotheken 
und Kulturerbe-

Einrichtungen Kopien 
u.a. zur Indexierung und 

Katalogisierung von 
eigenem Bestand; 
Kopien zu diesen 

Zwecken können auch 
unter Nutzung von KI 
angefertigt werden

Materialsammlung zu 
wissenschaftlichen 

Zwecken, umfangmäßig 
beschränkt (ganze 

Papers z.B. aber 
umfasst) 

Greift eher nicht für 
Tätigkeit von 

Bibliotheken/Kulturerbe

„Vorübergehende 
Vervielfältigungen“: 

Denkbar (!) im Rahmen 
der Inferenzanalyse, 

wenn nur kurzzeitig auf 
Korpus-Material/Vektor-
Datenbank zugegriffen 
wird (sofern überhaupt 

urheberrechtlich 
relevante Kopie). 

Deckt aber nicht die 
Sammlung von 
Materialien und 
Erstellung von 

Trainingskorpora ab

Laut VG WORT 
„Rechtssichere KI-

Nutzung“ von Texten für 
Unternehmen, etwa zur 

Zusammenfassung

Materialien gemeinfrei? 
→ Keine Urheberrechts-

relevanz!

Offene Lizenzen 
ermöglichen in der 

Regel auch Inferenz-
Nutzungen. 

Sie schränken jedenfalls 
keine gesetzlichen 

Freiheiten ein







Ignorieren dürfen solche Opt-Outs bei Zwecken 
der wissenschaftlichen Forschung 
(§ 60d UrhG): 
• Bestimmte Forschungsorganisationen

• Einzelne Forschende

• Bibliotheken und Museen, sofern sie öffentlich 

zugänglich sind, sowie Archive und 
Einrichtungen im Bereich des Film- oder 
Tonerbes (Kulturerbe-Einrichtungen)

Vgl. hierzu zuletzt Stieper, Verwendung von Bibliotheksbeständen für das 
Text- und Data-Mining, insbesondere für das KI-Training (2025)

Ansonsten muss man Opt-Outs achten, 
insbesondere kommerzielle Anbieter oder zu 
(sonstigen) beruflichen Zwecken Handelnde

✅ ⛔



Verlage und KI-Klauseln/ 
Open Access



Beispiel aus Klausel des Beck-Verlags für beck.online, vgl. Verfassungsblog

„Der Urheber ist damit einverstanden, dass allein der Verlag das 
jeweilige Werk für die automatisierte Analyse insbesondere zur 
Erkennung von Mustern, Trends und Korrelationen verwenden 
kann; insofern verzichtet der Urheber darauf, sich diese Nutzungen 
selbst vorzubehalten.“

https://verfassungsblog.de/warum-ich-den-ki-vertragserganzungen-des-beck-verlags-nicht-zustimme/


Und Open Access?



Freigabe unter Creative Commons-Lizenz

(Urheberrechtsschutz vorausgesetzt!)
• Training: nach Lizenz möglich
• Inferenz: nach Lizenz möglich
• Output: Sofern Werkteile im Output enthalten sind, dürfen sie verwendet 

werden – aber nur unter Achtung der Lizenzbedingungen:

BY SA ND NC

+ Zitierfreiheit
(schlägt Lizenz)



Gesellschaftsvertrag der 
Openness



Credit Contribution Ecosystem Open



•CC Signals sollen gestörter Reziprozität 
begegnen

•Derzeit in Entwicklung befindliches Konzept

•Rechtsverbindlichkeit? Stark 
kontextabhängig, wird von dem Ansatz 
jedenfalls nicht beansprucht

•Maschineninterpretierbarkeit soll sichergestellt 
sein

•Kombinierbarkeit mit IETF AI Preference 
Signals

https://creativecommons.org/wp-content/uploads/2025/06/Human-Content-to-Machine-Data_Final.pdf


Datenschutz



Datenschutz

• Niedrigschwelliger Anwendungsbereich: Kommt es zur Verarbeitung personenbezogener Daten?

• Vor dem Einsatz sollte der Zweck der KI-Anwendung festgelegt werden (bestimmte Zwecke wie Social 

Scoring oder biometrische Echtzeitüberwachung öffentlicher Räume sind unzulässig)

• Ggf. muss eine Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) durchgeführt werden

• Risiken identifizieren und eindämmen, beispielsweise durch:*


• Pseudonymisierung/Anonymisierung, insb. bei Cloudlösungen

• Einsatz von Anbietern, die ihr Modell nicht mit Input trainieren, die Auftragsverarbeitungsverträge anbieten, 

die den Input nicht in die USA übermitteln

• Lokale Anwendungen (on premise) als Datensicherheitsmaßnahme für sensiblere Datenanalysen

• Einsatz von Filtertechnologien/Modulen, die vor der Übertragung an ein Cloud-Sprachmodell den 

offensichtlichen Personenbezug erkennen und durch Platzhalter ersetzen

• …


*Die Maßnahmen sind nur Beispiele und nicht immer verpflichtend.



Datenschutz

• Ggf. „Gemeinsame Verantwortlichkeit“ nach Art. 26 DSGVO z.B. bei Kooperation 
mehrerer Stellen oder auch, wenn Anbieter am personenbezogenen Input sein Modell 
weitertrainiert


• Klare Anweisungen an Personal für die Verwendung und Inferenz mit 
Personenbezug


• Privacy by design und Privacy by default beim Entwickeln eigener Systeme, etwa: 
Wird Chathistorie aufbewahrt? Fließt der Input ins Modell-Finetuning?


• Datensicherheit: siehe technische Maßnahmen nach BSI (hier)

• Blick in die Zukunft durch den EU-Omnibus: Berechtigte Interessen sollen künftig 

ausdrücklich (!) als Rechtsgrundlage für Entwicklung und Betrieb von KI 
herangezogen werden können (voraussichtlich, Stand November 2025)

https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Kuenstliche-Intelligenz/kuenstliche-intelligenz_node.html


https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/onkida/?v=2.0


https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/oh/20240506_DSK_Orientierungshilfe_KI_und_Datenschutz.pdf
https://www.cnil.fr/fr/les-fiches-pratiques-ia


Grundsätze des Datenschutzes
Art. 5 DSGVO

• Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz

• Zweckbindung

• Datenminimierung

• Richtigkeit

• Speicherbegrenzung

• Integrität und Vertraulichkeit

• Rechenschaftspflicht



Aspekte

• Eingabe personenbezogener Daten in Prompts

• Auswahl der KI-Tools und lokale Verarbeitung

• Bereitstellung von Funktionsaccounts

• Deaktivieren des Trainings

• Einordnen von personenbezogenen Daten im Output

• …


